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Herr  
Tim Schnitger 
Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion - Prüfauftrag zur Unterhaltung / 
Bewirtschaftung Schulen  
(AF-0032/2024) 
 
Sehr geehrter Herr Schnitger, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Gemäß dem Schreiben des Wartburgkreises zum Variantenvergleich der Schulträgerschaft 
würde sich auf der Basis des Haushaltes 2024 bei Abgabe der Schulart Gymnasien der 
Kreisumlagehebesatz von 33,782 Prozentpunkten um 1,261 Prozentpunkte auf 35,043 
Prozentpunkte erhöhen. Die Schulumlage, welche gegenüber der Stadt Eisenach nicht erhoben 
wird, würde um 0,824 Prozentpunkte auf 1,811 Prozentpunkte sinken. Im Ergebnis der dazu 
vorgenommenen Berechnungen der Stadtverwaltung Eisenach würde sich eine Entlastung von 
ca. 300.000 € ergeben.  
 
 
zu 2. 
Gemäß dem Schreiben des Wartburgkreises zum Variantenvergleich der Schulträgerschaft 
würde sich auf der Basis des Haushaltes 2024 bei vollständiger Abgabe der Schulträgerschaft 
der Kreisumlagehebesatz von 33,782 Prozentpunkten um 4,032 Prozentpunkte auf 37,814 
Prozentpunkte erhöhen. Die Schulumlage, welche gegenüber der Stadt Eisenach nicht erhoben 
wird, würde entfallen. Im Ergebnis der dazu vorgenommenen Berechnungen der 
Stadtverwaltung Eisenach würde sich eine Entlastung von ca. 2.000.000 € ergeben.  
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zu 3. 
Über die Informationen gemäß den Punkten 1 und 2 hinaus, wurde im Schreiben des 
Wartburgkreises nicht auf Details zur Ermittlung der Ergebnisse eingegangen. Verwiesen 
wurde jedoch darauf, dass sich die Modellrechnungen nur auf Veränderungen im 
Verwaltungshaushalt beziehen. Mögliche Investitionen in die Schulinfrastruktur sowie deren 
Finanzierung durch weitere Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt wurden in der 
Modellrechnung nicht betrachtet, wären jedoch grundsätzlich möglich und würden weitere 
Veränderungen des Kreisumlagehebesatzes zur Folge haben.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Christoph Ihling 
Oberbürgermeister 
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